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Die akademiſche Preisvertheilung an der Univerſität Heidelberg betreffend. 

Am 22. d. M. fand an der Univerſität Heidelberg die öffentliche Vertheilung der von Seiner 
Koͤniglichen Hoheit dem höchſtſeligen Großherzog Karl Friedrich geſtifteten akademiſchen Preiſe 

für die beſten Beantwortungen der im verfloſſenen Jahr von den vier Fakultäten ausgeſetzten 
Preisfragen ſtatt, wobei für die Löſung einer der beiden von der philoſophiſchen Fakultät geſtellten 

Preisfragen die goldene Medaille ſtatutengemäß dem stud. cam. Ludwig Kirſch von Dallau 

zuerkannt worden iſt. 
Die eingekommene Arbeit über die von der Juriſtenfakultät geſtellte Preisfrage wurde der 

Krönung nicht für würdig erachtet, und für die von der theologiſchen, der mediziniſchen und die 
zweite von der philoſophiſchen Fakultät geſtellte Aufgabe ſind keine Bewerber aufgetreten. 

Karlsruhe, den 26. November 1858. 

Großherzogliches Miniſterium des Innern. 
von Stengel. 

Vdt. Buiſſon. 

Die Abänderung des Artikels 19, Nr. 3, der Polizeiverordnung über das Befahren des Rheins betreffend. 

Mit höchſter Ermächtigung Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs aus 

großherzoglichem Staatsminiſterium vom 26. November d. J., Nr. 1366, wird nachfolgende, unter 

den Rheinuferſtaaten vereinbarte Verordnung: den Artikel 19 der polizeilichen Verordnung über 
das Befahren des Rheins von Baſel bis in die See betreffend (Regierungsblatt von 1851 
Nr. III.) zur Nachachtung veröffentlicht: 

Die über obigen Gegenſtand am 20. Februar 1858 erlaſſene Verordnung, ver— 
kündet im Regierungsblatt Nr. VII., Seite 59, vom 3. März 1858, bleibt auch nach 
dem letzten Februar 1859 bis auf Weiteres in Wirkſamkeit. 

Karlsruhe, den 30. November 1858. 

Großherzogliches Miniſterium des Innern. 

von Stengel. 
Vdt. von Scherer. 

Verordnung. 

Die Fortführung und Ergänzung der Gemarkungskarten betreffend. 

In Erwägung, daß die auf Grund des Geſetzes vom 26. März 1852 (Regierungoͤblatt 
1852, Seite 106) vorzunehmende und inzwiſchen theilweiſe bereits vorgenommene ſtückweiſe Ver— 

meſſung ſämmtlicher Liegenſchaften des Großherzogthums nur dann ihren urſprünglichen Werth 

behält, wenn alle je in einer Gemarkung nach vollendeter Vermeſſung vorkommenden Veränderungen 

im Grundeigenthume ſorgfältig nachgetragen werden; 
in Erwägung ferner, daß der Art. 9 des Geſetzes dieß auch ausdrücklich vorſchreibt, wird 

mit höchſter Ermächtigung Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs vom 26. v. M. 

verordnet, wie folgt:
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§. 1. 
Die Fortführung der Veränderungen im Grundeigenthum auf bereits vermeſſenen Gemarkungen 

geſchieht in Ergänzungsplänen. 

Die Karten des Gemarkungsatlaſſes bleiben unverändert. Nur wenn Unrichtigkeiten in den 
urſprünglichen Einträgen derſelben entdeckt werden, oder Nachträge auf Grund des Artikels 2, 

Abſatz 2, des Geſetzes vom 26. März 1852 zu machen ſind, findet eine Verbeſſerung in den— 
ſelben ſtatt. 

§. 2. 

Die Ergänzungspläne werden durch Geometer geführt, welche mit den Arbeiten der Kataſter 
vermeſſung völlig vertraut ſind. Das Finanzminiſterium wird dieſe Geometer, ſo wie das Ver— 

meſſungsgeſchäft allmählig vorrückt, auf Vorſchlag der Direktion der Kataſtervermeſſung je für 
beſtimmte Bezirke aufſtellen. 

§. 3. 

Gegenſtände des Nachtrags in den Ergänzungsplänen ſind: 

1. Veränderungen in den urſprünglichen Gränzen eines Grundſtücks; 

2. Vertheilung von Gütern; 
3. neu errichtete, abgegangene und veränderte Gebäude, inſoweit ſich die Veränderung auf 

die Grundfläche bezieht; 
4. Verkleinerung eines Grundſtücks durch Naturereigniſſe (Abſchwemmungen, Erbfälle ꝛe.); 

5. Vergrößerung eines Grundſtücks durch Naturereigniſſe (Anſchwemmungen); 

6. Entſtehung neuer Grundſtücke (Inſeln); 
7. Veränderung eines Grundſtücks durch Beſtimmung eines andern Zwecks, als z. B. An— 

legung neuer oder Veränderung und Erweiterung beſtehender Ortſchaften, Straßen, Wege, Kanäle 

und Brücken; 
S8. Veränderungen im Beſtande der Gemarkung; 
9g. Kulturveränderungen, als z. B. Kultivirung von Allmenden, Waldausrottungen zu 

ſtaͤndiger landwirthſchaftlicher Nutzung ꝛc.; 
10. Vervollſtändigung der Vermarkung der Landes-, Gemarkungs- und Eigenthumsgränzen. 

Die Fälle unter Ziffer 4, 5, 6 und 9 werden jedoch nur dann berückſichtigt, wenn die Ver— 

äaͤnderung von Dauer iſt. 

8. 4. 

Die Veränderungen ſind zu entnehmen: 
1. aus dem nach Art. 24 der allerhöchſten Verordnung vom 26. Mai 1857 (Regierungs— 

blatt 1857, Seit 221), die Aufſtellung und Führung der Lagerbücher betreffend, zu führenden 

Verzeichniſſe über die Veränderungen im Grundeigenthum; 

2. aus dem Tagbuch der Steinſetzer (5. 25 der Verordnung des großherzoglichen Mini— 

ſteriums des Innern vom 7. März 1856, die Dienſtanweiſung für die Steinſetzer betreffend); 

3. aus den von den Grundeigenthümern zu liefernden Materialien.
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§. 5. 
Die Grundeigenthümer ſind verpflichtet, über alle Veränderungen in ihrem Grundbeſitze, 

deren Konſtatirung nur durch Meſſungen auf dem Felde möglich iſt, letztere vornehmen zu laſſen 
und die hierauf bezuͤglichen Meßurkunden und Handriſſe behufs der Fortführung des Kataſterver— 

meſſungswerkes an den Gemeinderath abzugeben. 

Sie haben ferner von allen Veränderungen in ihrem Beſitzthume, über welche ihrer Natur 
nach keine Handriſſe und Meßurkunden nöthig ſind, wie z. B. von bleibenden Kulturveränderungen, 

Kultivirung bisher öde gelegener Flächen, ſofern ſolche bei der Kataſtervermeſſung ausgeſchieden 
worden ſind, u. ſ. w., dem Gemeinderath zum Eintrage in das Verzeichniß über die Veränderungen 

(§. 4, Ziffer 1) Anzeige zu machen. 

Dieſe Anzeige und die Abgabe der Handriſſe und Meßurkunden hat immer ſo zeitig zu er— 

folgen, daß ſolche noch in das Verzeichniß 5. 8 eingetragen werden können, bevor daſſelbe abge— 

ſchloſſen wird. 
§. 6. 

Die von den Grundeigenthuͤmern einzureichenden Meßurkunden und Handliſſe ſind vom 

Geometer des Bezirks (8. 2), ehe er Gebrauch davon macht, einer Prüfung über die vorſchrifts— 
mäßige und richtige Ausführung zu unterwerfen. 

Etwaige unbedeutende Mängel ſind ſogleich zu verbeſſern, wenn es ohne Aufenthalt geſchehen 
kann; weſentlich mangelhafte, oder ganz fehlerhafte Arbeiten ſind zur Verbeſſerung durch den 

Verfertiger zurückzugeben, ſofern die Betheiligten nicht vorziehen, die Berichtigung dem Bezirks— 
geometer gegen Erſatz der Koſten zu überlaſſen. 

Auch der Gebührenanſatz iſt zu prüfen. Von oberflächlichen oder ſchlechten Arbeiten, ſo wie 
von Gebührenüberforderung der Geometer oder Feldmeſſer, von welchen die Meßurkunden herrühren, 

hat der Bezirksgeometer der Direktion der Kataſtervermeſſung Anzeige zu erſtatten. 

§. . 

Die Fortführung der Kataſterpläne hat in der Regel jährlich einmal in jeder Gemarkung 

zu geſchehen. Sie iſt mit der Fortführung der Lagerbücher in Verbindung zu bringen und hat 
dieſer immer voranzugehen. 

Gleichzeitig mit der nach Art. 24 der allerhöchſten Verordnung vom 26. Mai 1857 anzu— 

beraumenden Tagfahrt für die Fortführung der Lagerbücher iſt daher auch die Tagfahrt für die 

Fortführung der Grundſtückspläne anzuberaumen und der Gemeinderath anzuweiſen, in der öffent— 
lichen Bekanntmachung den Grundeigenthümern aufzugeben, die nach F5. 5 zu liefernden Materialien 

noch vor dem zur Fortführung der Grundſtückspläne anberaumten Tage an den Gemeinderath 
abzugeben. 

Ueber diejenigen Veränderungen im Grundeigenthume, über welche dem Bezirksgeometer die 

Handriſſe und Meßurkunden nicht rechtzeitig vorgelegt werden, hat er ſich die zur Fortführung 

des Kataſterwerkes nöthigen Materialien auf Koſten der Betheiligten ſelbſt zu verſchaffen. Zur Zeit— 

und Koſtenerſparung ſind dergleichen Arbeiten, wenn mehrere vorkommen, in einer Folge zu 
beſorgen.
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S. 8. 

Der Bezirksgeometer hat in dem vom Rathſchreiber zu führenden Verzeichniſſe über die Ver— 

änderungen, nachdem ſolches abgeſchloſſen und vom Gemeinderath unterzeichnet iſt, zu beurkunden, 
daß ſämmtliche Veränderungen in den Ergänzungsplänen fortgeführt worden ſeien. 

§. 9. 

Sobald ein Ergänzungsplan ganz ausgefüllt iſt, hat der Bezirksgeometer eine Kopie davon 

der Direktion der Kataſtervermeſſung zur Aufbewahrung vorzulegen. 

§. 10. 
Der Gemeinderath hat den Gemarkungsatlas, welcher ihm von der Direktion der Kataſter— 

vermeſſung übergeben wird, nebſt den Ergänzungsplänen, Handriſſen und Meßurkunden forthin 

ſorgfältig aufzubewahren und bleibt für deren Vollſtändigkeit und gute Aufbewahrung verantwortlich. 

Die Handriſſe und Meßurkunden ſind nach Jahrgängen geordnet heften zu laſſen. 
Der Bürgermeiſter oder ein damit beauftragtes Mitglied des Gemeinderathes iſt allein befugt, 

denjenigen, welche es wünſchen, Einſicht von den Kataſterdokumenten zu geſtatten, oder letztere 
dem Bezirksgeometer gegen Empfangsbeſcheinigung zu amtlichem Gebrauche auszufolgen. Die Aus— 

folgung an Dritte darf nur mit Zuſtimmung des Bezirksgeometers oder auf Weiſung der Direktion 
der Kataſtervermeſſung geſchehen. 

Der Bezirksgeometer hat ſich bei den jährlichen Fortführungsarbeiten zu verläſſigen, ob die 

Kataſterdokumente gut verwahrt ſind, etwaige Mißſtände alsbald zu rügen und nöthigenfalls der 
Direktion der Kataſtervermeſſung Anzeige zu machen. 

§. 11. 
Der Koſtenaufwand für den Bezirksgeometer wegen Prüfung und Ordnung der von den Eigen— 

thümern vorgelegten Handriſſe und Meßurkunden, ferner wegen Eintragung der vorgegangenen 

Veränderungen in die Ergänzungspläne, ſowie wegen Fertigung der Kopien von letzteren wird vor— 
läufig und bis zur Beendigung der Kataſtervermeſſung von der Staatskaſſe übernommen. 

Die Gemarkungseigenthümer ſind jedoch verpflichtet, dem Bezirksgeometer zu den ihm hiernach 

obliegenden Verrichtungen während ſeiner Anweſenheit in der Gemarkung ein Arbeitszimmer mit 
Heizung und Beleuchtung unentgeltlich einzuräumen, auch ihm einen Diener für amtliche Ver— 

richtungen zuzuweiſen. Sie ſind ferner gehalten, auf ihre Koſten eine feldkundige Urkundsperſon 

zu beſtellen, welche den Fortführungsarbeiten anzuwohnen hat, um dem Bezirksgeometer, wo nöthig, 

die etwa noch erforderlichen Erläuterungen zu geben. 
Die Koſten für Nachträge in Fällen des Artikels 2, Abſ. 2, des Geſetzes vom 26. März 1852 

tragen die Betheiligten. 
§. 12. 

Die Direktion der Kataſtervermeſſung iſt mit dem weiteren Vollzuge beauftragt. 

Karlsruhe, den 3. Dezember 1858. 
Großherzogliches Miniſterium der Finanzen. 

Regenauer. 
Vdt. Glock. 


